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	title: Sport und Freizeit Referent und Finanzen in Freiburg 
	gerichtetan: StuRa
	datum: 03.12.2025
	antragsteller: Felix Gorgus
	beschreibung: Der StuRa beschließt folgende Regelung für das Sport- und Freizeit-Referat der Verfassten Studierendenschaft, gültig 
ausschließlich für den Studienstandort Freiburg:

1. Am Standort Freiburg wird durch den Standortausschuss der Fachschaftsvertretung 3 ein Sport- und Freizeit-Referent, 
    mit einfacher Mehrheit gewählt. Dieser untersteht fachlich und organisatorisch direkt dem VSt-Sport- und Freizeit-
    Referenten, erhält aber sonst keine Rechte.

2. Der Standortausschuss ist berechtigt, analog zu einem Campus-AStA eigene Referate im Bereich Sport und Freizeit zu
    gründen sowie über Finanzanträge dieser Referate zu entscheiden.

3. Alle Entscheidungen des Standortausschusses im Bereich Sport und Freizeit unterliegen der Überprüfung durch 
    den VSt-Sport- und Freizeit-Referenten.
    Dieser besitzt ein aufschiebendes Veto-Recht bis zur nächsten AStA-Sitzung.

4. Wird das Veto ausgeübt, entscheidet die nächste AStA-Sitzung abschließend über die betreffende Angelegenheit.

Finanzen:

1. Sondervermögen Freiburg
Für den Standort Freiburg wird im Haushalt 2026 ein eigenes, zweckgebundenes Sondervermögen eingerichtet. (2000€)
Dieses Sondervermögen dient ausschließlich der Finanzierung standortbezogener Ausgaben.

2. Verwaltung des Sondervermögens
Das Sondervermögen wird vom Standort Freiburg selbst verwaltet. 
Der Vorsitzende des Standortausschuss ist verantwortlich für
- die Planung des Budgets,
- die Verwaltung der Ausgaben
- sowie die Nachweis- und Berichtspflichten gegenüber dem AStA.

3. Finanzkontrolle durch die Fachschaft

Alle Ausgaben aus dem Sondervermögen müssen vor ihrer Durchführung durch den Standortausschuss Freiburg geprüft 
und Beschlossen werden. Ohne diese Freigabe dürfen diese Mittel nicht verwendet werden.
Der Fachschaftsfinanzer muss die Anträge prüfen und wenn sie der Finanzordnung nicht wieder sprechen freigeben.
	kommentar: 


